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 1. erklärt erneut, dass wirksame Verifikationsmaßnah-
men von ausschlaggebender Bedeutung für Rüstungsbegren-
zungs- und Abrüstungsübereinkünfte und andere ähnliche Ver-
pflichtungen sind und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet 
haben; 

 2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die weiteren Auffas-
sungen Bericht zu erstatten, die ihm die Mitgliedstaaten gemäß 
den Resolutionen 50/61, 52/31 und 54/46 unterbreiten; 

 3. beschließt, den Punkt "Verifikation unter allen ihren 
Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verifikation" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/16 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 110 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 41 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/528, Ziffer 7)7:  

  Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Bela-
rus, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Ga-
bun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Ku-
ba, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische 
Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, 
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, 
Philippinen, Republik Korea, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, 
Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Südafrika, 
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad 
und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Venezuela, 
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
   Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, 
Vereinigte Staaten von Amerika.  
 Enthaltung: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, 
Finnland, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Jugoslawien, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien 
(Föderierte Staaten von), Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Re-
publik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Zypern. 

 
56/16. Verwirklichung der Erklärung des Indischen Oze-

ans zur Friedenszone 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De-
zember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre Resolution 
54/47 vom 1. Dezember 1999 und andere diesbezügliche Reso-
lutionen, 

 
7 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 

 sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 abge-
haltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten des 
Indischen Ozeans8, 

 ferner unter Hinweis auf Ziffer 148 des Schlussdokuments 
der vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Südafri-
ka) abgehaltenen zwölften Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der nichtgebundenen Länder9, in der unter anderem 
vermerkt wurde, dass der Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses 
für den Indischen Ozean seine informellen Konsultationen über 
die künftige Tätigkeit des Ausschusses fortsetzen werde, 

 betonend, dass konsensuale Ansätze gefördert werden müs-
sen, welche die Verfolgung solcher Vorhaben begünstigen, 

 im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der Re-
gion ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen Oze-
ans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen Beitrags 
solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer Frie-
denszone, 

 in der Überzeugung, dass die Teilnahme aller ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiff-
fahrtlichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des 
Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem für 
alle Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Bedin-
gungen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der 
Region des Indischen Ozeans begünstigen würde, 

 in der Erwägung, dass größere Anstrengungen und mehr 
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über 
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen 
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region 
des Indischen Ozeans einzuleiten, 

 nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses für 
den Indischen Ozean10, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean10; 

 2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Ausdruck, 
dass die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats sowie der wichtigsten schifffahrtlichen Nutzer des In-
dischen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses wichtig 
ist und die Einleitung eines für alle Seiten nutzbringenden Dia-
logs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit und der Stabili-
tät in der Region des Indischen Ozeans erheblich erleichtern 
würde; 

 3. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses, 
seine informellen Konsultationen mit den Mitgliedern des Aus-
schusses fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer 
 
8 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierunddreißigste Ta-
gung, Beilage 45 und Corrigendum (A/34/45 und Corr.1). 
9 Siehe A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
10 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 29 (A/56/29). 
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achtundfünfzigsten Tagung über den Ausschuss Bericht zu er-
statten; 

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuss 
im Rahmen der vorhandenen Mittel auch weiterhin jede erfor-
derliche Hilfe zu gewähren, einschließlich der Bereitstellung 
von Kurzprotokollen; 

 5. beschließt, den Punkt "Verwirklichung der Erklärung 
des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/17 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/529, Ziffer 8)11. 

56/17. Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika 
(Vertrag von Pelindaba) 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/48 vom 1. Dezember 
1999 und alle ihre anderen einschlägigen Resolutionen sowie 
die Resolutionen der Organisation der afrikanischen Einheit, 

 sowie unter Hinweis auf den erfolgreichen Abschluss der 
am 11. April 1996 in Kairo abgehaltenen Zeremonie zur Unter-
zeichnung des Vertrags über eine kernwaffenfreie Zone in Afri-
ka (Vertrag von Pelindaba)12, 

 ferner unter Hinweis auf die bei diesem Anlass verabschie-
dete Erklärung von Kairo13, in der betont wurde, dass kernwaf-
fenfreie Zonen, insbesondere in Spannungsregionen wie dem 
Nahen Osten, den Frieden und die Sicherheit weltweit und in 
den Regionen fördern, 

 Kenntnis nehmend von der vom Präsidenten des Sicher-
heitsrats am 12. April 1996 im Namen der Ratsmitglieder ab-
gegebenen Erklärung14, in der es hieß, dass die afrikanischen 
Länder mit der Unterzeichnung des Vertrags über eine kernwaf-
fenfreie Zone in Afrika einen maßgeblichen Beitrag zur Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gelei-
stet haben, 

 in der Erwägung, dass die Schaffung von kernwaffenfreien 
Zonen, insbesondere im Nahen Osten, die Sicherheit Afrikas 
und die Bestandfähigkeit der kernwaffenfreien Zone in Afrika 
festigen würde, 

 1. fordert die afrikanischen Staaten auf, soweit nicht be-
reits geschehen, den Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in 
Afrika (Vertrag von Pelindaba)12 möglichst bald zu unterzeich-
nen und zu ratifizieren, damit er unverzüglich in Kraft treten 
kann; 
 
11 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind). 
12 Siehe A/50/426, Anlage. 
13 A/51/113-S/1996/276, Anlage. 
14 S/PRST/1996/17; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1996. 

 2. dankt den Kernwaffenstaaten, welche die sie betref-
fenden Protokolle unterzeichnet haben, und fordert diejenigen 
Staaten, welche die sie betreffenden Protokolle noch nicht rati-
fiziert haben, auf, dies so bald wie möglich zu tun; 

 3. fordert die Staaten, auf die sich das Protokoll III des 
Vertrags bezieht, auf, soweit nicht bereits geschehen, alles Er-
forderliche zu tun, um die rasche Anwendung des Vertrags auf 
Hoheitsgebiete sicherzustellen, für die sie de jure oder de facto 
völkerrechtlich verantwortlich sind und die innerhalb der Gren-
zen der in dem Vertrag festgelegten geografischen Region lie-
gen; 

 4. fordert die afrikanischen Staaten, die Vertragsparteien 
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen15 sind, 
auf, soweit nicht bereits geschehen, entsprechend dem Vertrag 
umfassende Sicherungsabkommen mit der Internationalen 
Atomenergie-Organisation zu schließen und so die Bestim-
mungen des Artikels 9 Buchstabe b und des Anhangs II des 
Vertrags von Pelindaba zu erfüllen, sobald dieser in Kraft tritt, 
sowie auf der Grundlage des am 15. Mai 1997 vom Gouver-
neursrat der Organisation gebilligten Musterprotokolls16 Zu-
satzprotokolle zu ihren Sicherungsabkommen zu schließen; 

 5. dankt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
dem Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
und dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-
Organisation, dass sie den Unterzeichnerstaaten des Vertrags 
gewissenhaft wirksame Unterstützung gewährt haben; 

 6. beschließt, den Punkt "Vertrag über eine kernwaffen-
freie Zone in Afrika" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/18 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/530, Ziffer 7)17. 

56/18. Wahrung der internationalen Sicherheit – gute 
Nachbarschaft, Stabilität und Entwicklung in 
Südosteuropa 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen und die am 1. August 1975 in Helsinki un-

 
15 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 
16 Internationale Atomenergie-Organisation, INFCIRC/540 (Corrigierte Fas-
sung). 
17 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Albanien, Andorra, Belgien, Benin, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Jugoslawien, 
Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumä-
nien, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland und Zypern. 
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